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 MARKTGEMEINDE  
 VELDEN AM WÖRTHER SEE 
 A-9220 Velden am Wörther See   -   Seecorso 2 
 e-Mail:  velden@ktn.gde.at  www.velden.gv.at 

 

 

 
Velden, am 18.06.2026 

 

AZ:  10/131/94/2025 
Betreff: Dipl.-Ing. Markus Zanker, Schulweg 16/1, 9231 Velden am 

Wörther See -  
               BVH: Nachträgliche Bewilligung für die Errichtung einer 

Kaminanlage, Errichtung eines Heiz- und 
Brennstofflagerraums, Änderungen im Inneren des 
Kellergeschosses (Abbruch Öltank und Entfall Heizraum) -  

               Grundstück .268, KG Köstenberg 

Auskünfte:  Simone Ulbing  / 
Dipl.-Ing. Paul Renner-Martin 

Telefon: +43 4274 / 2102 - 53 
Telefax: +43 4274 / 2101 
e-Mail: velden.bau@ktn.gde.at 
 

Bitte Eingaben ausschließlich an die Behörde 
richten und die Geschäftszahl anführen. 

 

Verständigung Vereinfachtes Verfahren 
Kundmachung + Aufforderung 

 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Herr Dipl.-Ing. Markus Zanker, Schulweg 16/1, 9231 Velden am Wörther See beabsichtigt auf 
demGrundstück .268, KG Köstenberg folgendes und nach § 6 lit.  b der Kärntner Bauordnung 1996 (K-BO 
1996) idF LGBl. Nr. 11/2026 baubewilligungspflichtiges Vorhaben auszuführen: 
 

• Nachträgliche Bewilligung für die Errichtung einer Kaminanlage,  

• Errichtung eines Heiz- und Brennstofflagerraums,  

• Änderungen im Inneren des Kellergeschosses (Abbruch Öltank und Entfall Heizraum) 
 
Gegenständlich ist gemäß § 24 Kärntner Bauordnung 1996 (K-BO 1996) idF LGBl. Nr. 11/2026 das 
Vereinfachte Verfahren  anzuwenden. 
 
Das gegenständliche Vorhaben wurde einem Vorprüfungsverfahren gemäß § 13 K-BO 1996 unterzogen 
und hielt der hochbautechnische Amtssachverständige in seiner Vorprüfungsstellungnahme fest, dass die 
Einreichunterlagen beurteilbar sind und aus fachlicher Sicht als genehmigungsfähig erachtet werden. Es 
wurden keine Versagensgründe festgestellt.  
 
Es wird daher beabsichtigt, die Baubewilligung für das geplante Bauvorhaben zu erteilen und 
nachstehende Auflagen vorzuschreiben: 
 
1. Über die ordnungsgemäße Funktionstüchtigkeit, Dichtheit und Eignung des Rauchfanges ist ein 

Attest eines befugten Rauchfangkehrermeisters mit der Bauvollendungsmeldung der Behörde 
vorzulegen. 

2. Die Sicherheitsabstände zwischen dem Rauchfang und brennbaren Bauteilen sind gemäß 
Übereinstimmungszeugnis, mindestens jedoch 3 cm, herzustellen. 

3. Die Abgasanlagen sind rußbrandbeständig auszuführen.  
4. Die Elektroinstallation hat nach den ÖVE Richtlinien und SNT-Vorschriften zu erfolgen. 
5. Für die erste Löschhilfe sind geprüfte Handfeuerlöscher anzubringen und bereitzuhalten. Die Type und 

der Mengeninhalt sind entsprechend der TRVB F 124 festzulegen. 
6. Die Zuluftführung für den Heizraum muss direkt aus dem Freien erfolgen. Der freie und dauernd 

wirksame Lüftungsquerschnitt muss eine Fläche von 4 cm² je KW Nennwärmeleistung aufweisen. Die 
Mindestquerschnittsfläche beträgt > 400 cm². Querschnittsverminderungen durch Abdeckungen 
(Gitter) sind bei der Dimensionierung zu berücksichtigen.  
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7. In der Zeit vom 15.06. bis 15.09. sind Bautätigkeiten wochentags von 8.00 – 19.00 Uhr und samstags 
von 8.00 – 12.00 Uhr gestattet, auf eine lärmarme Bauausführung ist zu achten. In den übrigen Stunden 
sowie an Sonn- und Feiertagen ist jede Bautätigkeit untersagt. 

 
Hiermit wird Ihnen zur Geltendmachung ihrer subjektiv-öffentlichen Rechte die Gelegenheit gegeben, 
binnen einer Frist von zwei Wochen ab Zustellung dieser Aufforderung schriftlich Einwendungen zu 
erheben.  
 
Wurde einer Partei die Aufforderung zugestellt, so hat dies zur Folge, dass eine Person ihre Stellung als 
Partei verliert, soweit sie nicht innerhalb der Frist schriftlich Einwendungen erhebt.  
 
Die Einreichunterlagen liegen im Gemeindeamt, 3. Stock, Zimmer Nr. 18 während der für den 
Parteienverkehr bestimmten Zeiten (Mo. - Mi. von 8.00 - 12.00 Uhr, Do. von 8.00 - 18.00 Uhr, Fr. von 8.00 
- 12.00 Uhr) zur Einsichtnahme auf. Eine vorherige Terminvereinbarung ist erforderlich! 
 
 
Für die Bürgermeisterin: 
Der Baureferent: 
 
 
GV Michael Ramusch eh. 

 
 
Ergeht an: 
1.  Bauwerber / Eigentümer- zur Kenntnisnahme  

2.- 6. Anrainer 
7.- 9. Leitungsträger 

10. Öffentliche Bekanntmachung durch Anschlag an der digitalen Amtstafel im Gemeindeamt 

11. Öffentliche Bekanntmachung durch Anschlag an der elektronischen Amtstafel auf www.velden.gv.at 

12. Zum Akt 
F.d.R.d.A.: Nicole Zelhofer eh. 

 
 

 


